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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2019/MC/146
öffentlich
29.11.2019
Herr A. Harpeng
Herr J. Banek

Kita "Schlosskinner" Remplin, Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 03.12.2019 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Zur Absicherung von Sanierungsarbeiten in der Kita „Schlosskinner“ Remplin, beschließen 
die Stadtvertreter der Stadt Malchin im Produktsachkonto 1/1.1.4.01-523100 (Unterhaltung 
der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) eine 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000,00€. 
Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe aus Mehreinnahmen im Produktsachkonto 1/1.1.4.01-
414430 (Zuwendungen und Zuschüsse). Gleiches gilt für die zu den Aufwands- und 
Ertragskonten korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten.

Sach- und Rechtslage:

§22 der Kommunalverfassung Entscheidung der Gemeinde
Der Stadt Malchin liegen 2 Fördermittelbescheide  für die Ausführung von 
Sanierungsarbeiten in der Kita Remplin vor. 
Dabei stehen 20.000€ für die Schaffung eines weiteren Rettungsweges und die
Verbesserung des Brandschutzes und 30.000€ für einen neuen Sanitärraum zur Verfügung.
Die Schaffung eines neuen Sanitärraumes wurde bereits im Vorfeld durch die 
Stadtvertretung beschlossen (Beschluss 2019/MC/097).

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
1/1.1.4.01-523100  50.000,00 € x

 
Einnahmen:
1/1.1.4.01-414430  50.000,00 € x Fördermittel

 

Anlagen:
Fördermittelbescheide
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Zuweisung für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

entsprechend dem o. g. Zuweisungsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe für das Jahr 
2019 finanzielle Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt. 

Unter Beachtung der sozialräumlichen Bedarfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung und des 
bestehenden Sicherstellungsauftrages soll mittels des o. g. Zuweisungsvertrages der Erhalt von 
Kindertageseinrichtungen gefördert werden. Insbesondere sind solche Kindertageseinrichtungen zu 
fördern, die bereits bauliche Mängel aufzeigen. 

Im Rahmen der Verbesserung der Kindertagesbetreuung soll Ihre Kindertageseinrichtung 
„Schlosskinner" mit dem Ziel der Verbesserung der Bedingungen für die Kindertagesbetreuung i. 
V. m. der Standortsicherung gefördert werden. 

Für das Haushaltsjahr 2019 wird Ihnen ein einmaliger Betrag in Höhe von 20.000,00 € für o. g. 
Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt. 

Gemäß der von Ihnen eingereichten Projektierung / Maßnahmebeschreibung vom 18.06.2019 sollen 
diese Fördermittel für die "Schaffung eines 2. Fluchtweges und weiteren Brandschutzmaßnahmen" 
eingesetzt werden. 

Diese Zuweisung ist unter Beachtung folgender Bestimmungen einzusetzen: 

die Zuweisung muss bis zum 31.12.2019 verwendet werden 
- die Maßnahme dient ausschließlich der Verbesserung der Kindertagesbetreuung 
- Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 

sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln 
Einhaltung der Zweckbindungsfrist 

Regionalstandort Neubrandenburg 
Besucheradresse: 	 Bankverbindung: 
An der Hochstraße 1 	 IBAN: DE 07 1505 1732 0036 0016 60 
17036 Neubrandenburg 	 BIC: NOLADE 21 MST 
Telefon: 0395 57087 0 	 Fax 0395 57087 5901 
Postanschrift: 	 PF 110264, 17042 Neubrandenburg  

Regionalstandort Demmin 
Besucheradresse: 
Adolf-Pompe-Straße 12-15 
17109 Demmin 
Postanschrift:  
PF 110264, 
17042 Neubrandenburg  

Regionalstandort Neustrelitz 
Besucheradresse: 

Woldegker Chaussee 35 
17235 Neustrelitz 
Postanschrift: 
PF 110264, 
17042 Neubrandenburg  

Regionalstandort Waren (Müritz) 
Besucheradresse: 
Zum Amtsbrink 2 
17192 Waren (Mühtz) 
Postanschrift:  
PF 110264, 
17042 Neubrandenburg 

Seite 1 von 2 



a) unbewegliche Gegenstände 15 Jahre 
b) bewegliche Gegenstände mit einem Beschaffungswert über 410 Euro 5 Jahre 
c) bewegliche Gegenstände mit einem Beschaffungswert bis 410 Euro 2 Jahre 

- 	Einhaltung der Mitteilungspflicht (z.B. Änderung Finanzierungsplan, Bauverzögerungen) 

Sollte die Fördersumme i. H. v. 20.000,00€ nicht zweckentsprechend bis zum 31.12.2019 verwendet 
werden, resultiert daraus eine Rückforderung. Im Falle einer Rückforderung ist der Erstattungsbetrag 
nach Maßgabe des § 49a VwVfG M-V mit 5 v.H. über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu 
verzinsen. 

Bis zum 30.03.2020 ist ein Bericht einschließlich eines zahlenmäßigen Nachweises über den Einsatz 
der Mittel anzufertigen und dem Sachgebiet Kindertagesförderung im Jugendamt des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 

gez. Michael Löffler 
Beigeordneter 
Dezernat DIII 



Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 

Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg 

Stadt Malchin 
Am Markt 1 
17139 Malchin 

Regionalstandort 
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Waren (Müritz) 
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 e 
Bauamt/Kreisplanung 

Original  an: 
 

Dorferneuerung 
Auskunft erteilt: 

	  yViegert, Heidemarie 
-Mail: Heidemarie.Wiegert@lk-seenplatte.de  am: 	21. Nov.  2019  immer: 3.75 
elefon: +49 (0)395 57087-4180 

	  ..,.... .... 	 _ ax: +49 (0)395 57087-65965 

Verteiler: 1 AV   Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de   
Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg 

Ihr Zeichen: 	 mona.;L 	 Mein Zeichen: 
	

Datum: 
20.11.2019 

Bitte stets angeben! 
Betriebsnummer: 139520500039 
Aktenzeichen: 204119000005 

Anlagen: 	- Vordruck Empfangsbestätigung/Rechtsbehelfsverzicht 

Änderungsbescheid 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

meinen Zuwendungsbescheid in der Fassung vom 15.08.2019 für das Vorhaben 

Sanierung Sanitärraum in der Kita Remplin 

ändere ich wie folgt: 

1. Zweck und Inhalt der Zuwendung 

Die Zuwendung ist zweckgebunden für das folgende Vorhaben: 

Erweiterung und Sanierung des Sanitärraumes einschl. Abbruch-, Maurer-, Elektro-, Fliesenleger-
und Malerarbeiten in der Kita Remplin 

2. Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum (Zeitraum für die Abwicklung des Vorhabens) beginnt — gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der durch mich erteilten Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn — 
am 15.08.2019 und endet am 31.12.2019. 

3. Allgemeine Nebenbestimmungen 

Im Hinblick auf Nummer 2 der ANBest-ILE wird festgelegt, dass der Auszahlungsantrag spätestens 

Regionalstandort Waren (Müritz) Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg 

Besucheradresse: Bankverbindung: Besucheradresse: Besucheradresse: Besucheradresse: 

Zum Amtsbrink 2 IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900 Adolf-Pompe-Straße 12 - 15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43 

17192 Waren (Müritz) BIC: NOLADE 21 WRN 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg 

Telefon: 0395 57087 0 Fax: 0395 57087 65906 Postanschrift: Postanschrift: Postanschrift: 

Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg 
PF 110264, 17042 
Neubrandenburg 

PF 110264, 17042 
Neubrandenburg 

PF 110264, 17042 
Neubrandenburg 



zu folgendem Termin/zu folgenden Terminen zu stellen ist: 20.11.2019. 

Im Hinblick auf Nummer 10.1 der ANBest-ILE wird festgelegt, dass der Verwendungsnachweis 
spätestens bis zum 15.02.2020 einzureichen ist. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte - Der Landrat -, 
Platanenstraße 43 in 17033 Neubrandenburg schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der 
Widerspruch kann innerhalb der genannten Frist auch bei einem der auf Seite 1 unten genannten 
Regionalstandorte eingelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Christine Kozian 
Sachgebietsleiterin 

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.) 
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Bitte urschriftlich an die Bewilligungsbehörde zurücksenden! 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
Regionalstandort Waren (Müritz) 
Bauamt/Kreisplanung 
Dorferneuerung 
PF 110264 
17042 Neubrandenburg 

Zuwendungsempfänger: 

Stadt Malchin 

Am Markt 1 
17139 Malchin 

Betriebsnummer: 139520500039 
Aktenzeichen: 204119000005 

Änderungsbescheid vom 20.11.2019 für das Vorhaben: Sanierung Sanitärraum und 
Schaffunges eines Abstellraumes der Kita Remplin 

I. Empfanqsbestätiqunq 

Ich bestätige/wir bestätigen den Erhalt des o. g. Änderungsbescheides und habe/n von 
dessen Inhalt sowie ggf. von den Anlagen Kenntnis genommen. 

' 
,/'75 	/7), ci 	-I 7/4. 	f 	-; efj-rif  

Datum 	 Name in Druckschrift 	Funktign/Dienststellung* 	Unterschrift 

II. Rechtsbehelfsverzicht 

Auf das Einlegen von Rechtsbehelfen gegen die mit dem o. g. Änderungsbescheid 
getroffenen Entscheidungen verzichte ich/verzichten wir unwiderruflich. 

744 	 (

rf 

 

9 , 

4-) 	A  k ef 	//,y/ 	 i'
/  

Datum 	 Name in Druckschrift 	 Funkt n/Dienststellung* 	Unterschrift 

*Bei juristischen Personen Unterschrift durch die vertretungsberechtigte Person unter Angabe ihrer Funktion oder 
Dienststellung (z. B. „Bürgermeisterin", „Geschäftsführer"). 
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Regionalstandort 

   

   

Ihr Zeichen: 
	

Ihre Nachricht vom: 
	

Mein Zeichen: 
	

Datum: 
15.08.2019 

Bitte stets angeben! 
Betriebsnummer: 139520500039 
Aktenzeichen: 204119000005 

Anlagen: 	- Vordruck Empfangsbestätigung/Formularanforderung/Rechtsbehelfsverzicht 
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur integrierten ländlichen 

Entwicklung (ANBest-ILE) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Grundlage Ihres Antrages vom 04.06.2019, der bei uns am 18.06.2019 eingegangen ist, 
erlasse ich gemäß der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL 
M-V) folgenden 

Zuwendungsbescheid 

1. Zweck und Inhalt der Zuwendung 

Ich bewillige Ihnen für das Vorhaben 

Sanierung Sanitärraum und Schaffung eines Abstellraumes in der Kita Remplin 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung zur Projektförderung als Anteilfinanzierung in Höhe von 75,00 
Prozent der zuwendungsfähigen tatsächlichen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 

30.000,00 Euro. 

Das Vorhaben wird unter Beteiligung des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" finanziert. 

Die Zuwendung ist zweckgebunden für das folgende Vorhaben: 

Regionalstandort Waren (Müritz) 	 Regionalstandort Demmin 	 Regionalstandort Neustrelitz 	Regionalstandort Neubrandenburg 

Besucheradresse: 	Bankverbindung: 	 Besucheradresse: 	 Besucheradresse: 	 Besucheradresse:  

Zum Amtsbrink 2 	IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900 	Adolf-Pompe-Straße 12- 15 	Woldegker Chaussee 35 	 Platanenstraße 43 

17192 Waren (Millitz) 	BIC: NOLADE 21 WRN 	 17109 Demmin 	 17235 Neustrelitz 	 17033 Neubrandenburg 

Telefon: 0395 57087 0 	Fax: 0395 57087 65906 	 Postanschrift: 	 Postanschrift: 	 Postanschrift: 
PF 110264, 17042 	 PF 110264, 17042 	 PF 110264, 17042 Postanschrift: 	PF 110264, 17042 Neubrandenburg Neubrandenburg 	 Neubrandenburg 	 Neubrandenburg 



Erweiterung und Sanierung des Sanitärraumes sowie die Errichtung eines Abstellraumes im 
Dachgeschoss einschl. Abbruch-, Maurer-, Elektro-, Fliesenleger- und Malerarbeiten in der Kita 
Remplin 

Das Vorhaben ist entsprechend Ihrem Förderantrag, den mit dem Antrag eingereichten Unterlagen 
und den nachfolgenden Bestimmungen durchzuführen. 

Sonstiges: 

1. Bewilligungsbehörde ist zum Bauanlauf und zur Bauabnahme mind. 5 Werktage 
vorher per E-Mail an dorferneuerung@lk-seenplatte.de  einzuladen. 
2. Verzögerungen im Bauablauf sind der Bewilligungsbehörde mitzuteilen. 
3. Änderungen von Unterlagen, die Grundlage für die Bewilligung sind, sind der 
Bewilligungsbehörde vorzulegen (z. B. Änderungen an der Ausführung, Nachträge). 
4. Nach der Auftragsvergabe sind die vollständigen Vergabeunterlagen bei der 
Bewilligungsbehörde vorzulegen. 

Der Bewilligungszeitraum (Zeitraum für die Abwicklung des Vorhabens) beginnt — gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der durch mich erteilten Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn — 
am 15.08.2019 und endet am 20.11.2019. 

2. Finanzierungsplan 

Ausgaben (Einzelansätze) Ausgaben lt. 
Antrag 

EUR 

davon zuwen- 
dungsfähig 

EUR 

Bemerkungen 

Baumaßnahmen KG 300 26.000,00 26.000,00 
Baumaßnahmen KG 400 14.000,00 14.000,00 

Summe 	40.000,00 
	

40.000,00 

Finanzierung EUR 
Eigenmittel 10.000,00 

- davon eigene Mittel 10.000,00 
- davon Kredite 

Fremdmittel 0,00 
- davon Zuwendungen 
- davon Leistungen Dritter 

bewilligte Zuwendung 30.000,00 
Summe 40.000,00 

Die Zuwendung kann im Rahmen der Bewilligung wie folgt abgerufen werden: 

Haushaltsjahr Zuwendung 
EUR 

2019 30.000,00 

3. Allgemeine Nebenbestimmungen 

Die als Anlage beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur integrierten 
ländlichen Entwicklung (ANBest-ILE) sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Abweichend gilt zunächst folgendes: 

Soweit in Nummer 6 der dem Zuwendungsbescheid beigefügten ANBest-ILE auf Teil A Abschnitt 1 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOUA) und den Wertgrenzenerlass vom 8. 
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Dezember 2016 Bezug genommen wird, treten für Auftragsvergabeverfahren, die ab dem 1.1.2019 
begonnen werden, an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften der 
Unterschwellenvergabeordnung (UVg0) — Ausgabe 2017 — vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 
07.02.2017 B1) und Nummer 1 des Abschnittes II des Vergabeerlasses vom 12. Dezember 2018 
(AmtsBl. M-V S. 666) zuletzt geändert 23.04.2019 (AmtsBl. M-V 2019 S. 439). 

Abweichend von den Nummern 13.1.3 und 13.1.4 der dem Zuwendungsbescheid beigefügten 
ANBest-ILE gilt folgendes: 

Wenn der Zuwendungsempfänger eine Internetseite betreibt, die einen direkten Bezug zu 
dem geförderten Vorhaben herstellt oder einen Verweis auf das Vorhaben beinhaltet, ist 
auf dieser Internetseite nach Maßgabe der Informations- und Publizitätsvorschrift, die unter 
der Internetadresse www.lm.regierung-mv.de/ile-formulare  zum Download zur Verfügung 
steht und auf Anforderung von der Bewilligungsbehörde auch per E-Mail oder als 
Papierexemplar zur Verfügung gestellt wird, auf die Förderung hinzuweisen. 
Auf den Titelblättern von Veröffentlichungen (Broschüren, Faltblätter und Mitteilungsblätter) 
und Plakaten, die mit der Förderung im Zusammenhang stehen, sind die Elemente und 
Informationen gemäß den Vorgaben der Informations- und Publizitätsvorschrift, die unter 
der Internetadresse www.lm.regierung-mv.de/ile-formulare  zum Download zur Verfügung 
steht und auf Anforderung von der Bewilligungsbehörde auch per E-Mail oder als 
Papierexemplar zur Verfügung gestellt wird, vorgesehen. 

Im Hinblick auf Nummer 2 der ANBest-ILE wird festgelegt, dass der Auszahlungsantrag spätestens 
zu folgendem Termin/zu folgenden Terminen zu stellen ist: 20.11.2019. 

Im Hinblick auf Nummer 10.1 der ANBest-ILE wird festgelegt, dass der Verwendungsnachweis 
spätestens bis zum 30.01.2020 einzureichen ist. 

Ich behalte mir vor, Auflagen zu ändern, zu ergänzen oder nachträglich aufzunehmen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte - Der Landrat -, 
Platanenstraße 43 in 17033 Neubrandenburg schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der 
Widerspruch kann innerhalb der genannten Frist auch bei einem der auf Seite 1 unten genannten 
Regionalstandorte eingelegt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Christine Kozian 
Sachgebietsleiterin 

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.) 
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